
Stellungnahme der Samtgemeinde Hagen zum Raumordnungsverfahren 
 

 ĂGeplanter Bodenabbau Firma Mehrtens in Hagen/Driftsetheñ 
 
 
Die Firma Ingenieurbau Mehrtens GmbH beabsichtigt einen Sandabbau bei Driftsethe. 
Der Landkreis Cuxhaven hat hierzu ein Raumordnungsverfahren eingeleitet. Die 
Samtgemeinde Hagen war aufgefordert, eine Stellungnahme zu diesem 
Raumordnungsverfahren abzugeben. Nachfolgend können Sie den Inhalt dieser 
Stellungnahme nachlesen:  
 
 
 
 
Vereinbarkeit der geplanten Vorhaben 
 
Die Samtgemeinde Hagen sowie die Gemeinde Driftsethe planen in unmittelbarer Nähe 
zu der Fläche, für die die Firma Georg Mehrtens Baubetriebs-GmbH ein 
Raumordnungsverfahren zur Genehmigung von Bodenabbaumaßnahmen beantragt hat, 
im Zuge der Umsetzung des Landschaftsökologischen / Freiraumplanerischen Konzepts 
der Samtgemeinde die Einrichtung einer Erlebnislandschaft. 
 
Dieses vorgesehene Erlebnisangebot setzt sich mit den Themen Rohstoffabbau und 
Renaturierung von ehemaligen Abbaubereichen auseinander, bietet gleichzeitig aber 
auch attraktive Spiel-, Sport- und Rastmöglichkeiten. Die Sandabbauflächen am 
Weißenberg sind hierfür besonders gut geeignet, da die Bedeutung der Rohstoffe, die 
Abbauweise und die Folgen des Abbaus besonders anschaulich verdeutlicht werden 
können. Da sich im Bereich der Abbauflächen zudem bereits mehrere gefährdete 
Biotoptypen entwickelt haben, deren Rückgang in Niedersachsen auch weiterhin 
anzunehmen ist, wird mit der Planung der Samtgemeinde beziehungsweise der 
Gemeinde Driftsethe auch der Erhalt dieser Lebensräume angestrebt. Darüber hinaus 
wird den Menschen hier die Möglichkeit geboten, einst in Norddeutschland weit 
verbreitete Biotope, die aus unserer Landschaft fast vollständig verschwundenen sind, zu 
entdecken und ihrer Bedeutung für die Artenvielfalt nachzuvollziehen.  
 

 

 



Auch die Samtgemeinde Hagen sieht, dass die gleichzeitige Verwirklichung eines 
Sandabbaus auf der einen und der Nutzung von Freizeiteinrichtungen auf der anderen 
Seite zu Konflikten führen kann.  
 
Gleichwohl ist es durch abgestimmte Maßnahmen erreichbar, die Störungen des 
Besucherbereiches durch den Sandabbau so zu reduzieren, dass ï in entsprechend 
räumlichen Abständen ï auch eine gleichzeitige Nutzung in beiderlei Hinsicht möglich ist. 
Außerdem kann durch einen terminlichen Realisierungsplan gewährleistet werden, dass 
beide Projekte so aufeinander Rücksicht nehmen, dass sie ihre Zwecke auch gleichzeitig 
erfüllen. Daneben unterstützen geeignete Vorkehrungen zum Emissionsschutz eine 
verträgliche abschnittsweise Verwirklichung beider Projekte.   
 
Inwiefern die Planungen der Firma Mehrtens, der Samtgemeinde Hagen und der 
Gemeinde Driftsethe mit dieser geplanten Erlebnislandschaft vereinbar sind, hängt also 
von den gegenseitigen Beeinträchtigungen der Vorhaben ab. 
 

   
 
Im Erläuterungsbericht zu dem von der Firma Mehrtens beantragten 
Raumordnungsverfahren werden folgende mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
ĂMenschñ beschrieben: 
 
 Å Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
 
    Während des Abbaubetriebes kommt es zu Auswirkungen in Form von  
    Schall- und Schadstoffimmissionen durch den Betrieb der für den Abbau  
              notwendigen Maschinen und Fahrzeuge. Die Schallimmissionen reduzieren  
              sich mit zunehmender Abbautiefe. Im Bereich der Abbaustätte kann es bei  
              entsprechenden Witterungsverhältnissen zu Staubemissionen kommen. Die 
    Samtgemeinde Hagen erwartet, dass der Fa. Mehrtens im  
    Genehmigungsverfahren vorgeschrieben wird, in der Nähe von Bereichen, in  
    denen (räumlich und zeitlich) eine Landschaftsnutzung durch Besucher  
    vorgesehen ist, mit schallgedämmten Geräten zu arbeiten, die den  
    Außenlärm erheblich mindern. 
 
 
 
 
 
 



 Å Beeintrªchtigungen durch betriebsbedingten Verkehr 
 
    Eine Zunahme des betriebsbedingten Verkehrs (15-20 LKW-Fahrten pro  
     Tag) ist für das von der Firma Mehrtens beantragte Raumordnungsverfahren  
    selbst nicht zu erwarten, da vorgesehen ist mit dem Sandabbau innerhalb  
    der beantragten Fläche erst zu beginnen, wenn auf der derzeitigen  
     Abbaufläche der Firma südwestlich der Kreisstraße der Betrieb eingestellt  
    wird. Gemäß dem Ergebnis der Antragskonferenz ist eine kumulierte  
    Betrachtung des Verkehrsaufkommens mit einem geplanten  
    Raumordnungsverfahren ĂErrichtung einer Deponie der Klasse I in  
    Driftsethe, SG Hagenñ durch die Firma Bodo Freimuth ï Abbruch und  
    Recycling GmbH, Bülkau, vorzunehmen. Eine kumulierte Berücksichtigung  
    der Auswirkungen durch den Fahrzeugverkehr der geplanten Deponie ist  
    nicht vorgenommen worden. Eine Vorlage entsprechender Angaben zu den  
    zu erwartenden Transporten ist in den eingereichten Unterlagen nicht erfolgt.  
      Die Unterlagen sind diesbezüglich mit einem Mangel behaftet, so dass eine  
    abschließende Bewertung der Auswirkungen diesbezüglich nicht vorgenommen  
     werden kann. Seitens der Samtgemeinde Hagen wird deshalb erwartet, dass  
    diese Unterlagen nachgereicht werden. In diesem Zusammenhang wird  
    ebenfalls erwartet, dass die Zahlen zum Verkehrsaufkommen aus einem  
    geplanten Raumordnungsverfahren ĂErrichtung einer Deponie der Klasse I in  
    Driftsethe, SG Hagenñ durch die Firma Bodo Freimuth ï Abbruch und Recycling  
    GmbH, Bülkau, vor einer kumulierten Berücksichtigung von unabhängiger Seite  
    inhaltlich und fachtechnisch geprüft werden. Die vollständigen  
    Verfahrensunterlagen sind anschließend nach § 15 III NROG zur Unterrichtung  
    und Anhörung der Öffentlichkeit erneut auszulegen. Ebenfalls ist das  
    Beteiligungsverfahren nach § 5 NROG erneut durchzuführen.     
  

                

 

 Å Beeintrªchtigung des Landschaftsbildes 
    
   Es ist geplant, die Abbauflächen durch Anpflanzungen von Hecken  
   einzugrünen. Mit erheblichen Landschaftsbildbeeinträchtigungen ist daher  
   nicht zu rechnen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass visuelle Störungen  
    während der Einrichtung der Abbauflächen möglich sind, solange die  
   Eingrünungsmaßnahmen sich noch nicht ausreichend entwickelt haben.  
   Zudem wird das derzeitige Landschaftsbild einer offenen Ackerlandschaft  
    während der Abbauphase innerhalb der Abbauflächen zerstört. Aufgrund der  
   geplanten Nachnutzung (Renaturierungsmaßnahmen, Landwirtschaft) ist  
   jedoch langfristig, durch die Erhöhung der Strukturvielfalt der  
   Renaturierungsbereiche, mit einer positiven Wirkung auf das Landschaftsbild  
   zu rechnen. 
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Negative Auswirkungen auf die geplante Erlebnislandschaft ergeben sich daher in Folge 
der Lärm-, Schadstoff- und Staubemissionen sowie der zeitweiligen 
Landschaftsbildbeeinträchtigungen. Die Staubemissionen sind nach den Angaben des 
Erläuterungsberichts lokal begrenzt und können durch Beregnungsmaßnahmen deutlich 
reduziert werden. Seitens der Samtgemeinde Hagen wird erwartet, dass der Fa. 
Mehrtens im Einwirkungsbereich der Besucherflächen der geplanten Erlebnislandschaft 
Beregnungsanlagen vorgeschrieben werden, um dadurch eine Staubentfaltung zu 
vermindern beziehungsweise auszuschließen. Dies ist auf jeden Fall im 
Genehmigungsverfahren vorzuschreiben. Die geplante Eingrünung trägt darüber hinaus 
zur Verhinderung einer Ausbreitung des anfallenden Staubes bei, so dass nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen infolge von Staubimmissionen im Bereich der geplanten 
Erlebnislandschaft zu rechnen ist ï sofern Beregnungsanlagen und Eingrünung im 
Genehmigungsverfahren vorgeschrieben werden. Dies gilt auch für die 
Schadstoffimmissionen, die durch die für den Abbau genutzten Maschinen hervorgerufen 
werden. Aufgrund der gegebenen Durchlüftung des Gebietes dürften diese im Vergleich 
zu den Belastungen der Kreisstraße in den Hintergrund treten. Bleiben die 
Lärmimmissionen sowie die Landschaftsbildbeeinträchtigungen zu beurteilen. Da diese 
lediglich zeitweise in Abhängigkeit der Entwicklung der Eingrünungsmaßnahmen sowie 
der Abbautiefe und dem jeweiligen Abbauort auftreten, ist die Samtgemeinde Hagen der 
Ansicht, dass ein Nebeneinander der geplanten Vorhaben möglich ist, vor allem auch vor 
dem Hintergrund, dass die geplante Erlebnislandschaft den Sandabbau, die 
landschaftliche Folgen des Abbaus und mögliche Renaturierungsmaßnahmen zum 
Thema hat. Abbautätigkeiten in unmittelbarer Nähe können somit auch als weitere 
Anschauungsmöglichkeit angesehen werden.  
 
 
Negative Auswirkungen auf den geplanten Sandabbau der Firma Mehrtens durch die 
Planungen der Samtgemeinde Hagen beziehungsweise der Gemeinde Driftsethe sind 
ebenfalls nicht zu erwarten. Das Betreten der Abbauflächen durch Erholungssuchende 
kann durch eine Einzäunung des Geländes verhindert werden. Eine Konfliktsituation 
kann daher nicht erkannt werden, so dass nach Ansicht der Samtgemeinde Hagen ein 
Nebeneinander von Sandabbauflächen und der geplanten Erlebnislandschaft problemlos 
möglich ist. Die Lärm- und Schadstoffemissionen sollten jedoch im Interesse der 
Samtgemeinde beziehungsweise der Gemeinde Driftsethe soweit möglich reduziert 
werden. 
 
 

In dem Erläuterungsbericht sowie in der 
Potentialanalyse ausgewählter Tiergruppen des 
Erläuterungsbericht zu dem von der Firma Mehrtens 
beantragten Raumordnungsverfahren ist das Rebhuhn 
(Perdix perdix) lediglich als potentieller Besiedler des 
Untersuchungsraumes genannt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass das Rebhuhn bereits jetzt den 
Untersuchungsraum besiedelt. Desweiteren wird auf das 
Vorkommen der Kornweihe (Circus cyaneus) im 
Untersuchungsraum hingewiesen.  
 

 



Folgenutzung 
 
Nicht im Interesse der Samtgemeinde liegt die vorgesehene Nachnutzung der 
Sandabbauflächen. Im Erläuterungsbericht zum Raumordnungsverfahren der Firma 
Mehrtens sind als Folgenutzung eine Entwicklung von Teilbereichen im Sinne des 
Naturschutzes sowie die Wiederverfüllung der verbleibenden Flächen mit anschließender 
landwirtschaftlicher Nutzung vorgesehen. Die Samtgemeinde Hagen sowie die 
Gemeinde Driftsethe verfolgen jedoch das Ziel, die Abbauflächen nach Beendigung der 
Abbautätigkeiten zumindest teilweise als Erweiterungsfläche für die Erlebnislandschaft 
zu nutzen. Sandabbauflächen eigenen sich besonders gut für die geplante Freizeit- und 
Erholungsnutzung, da sie durch ihr zum Teil bewegtes Relief einen interessanten 
Erlebnisraum und für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sandabbau eine 
besondere Anschaubarkeit bieten. Zudem fördern die durch den Abbau gegebenen 
Rohbodenverhältnisse die Ansiedlung seltener Tier- und  Pflanzenarten, was ebenfalls 
zur Erholungseignung der Flächen beiträgt. Geplant ist im Bereich der Abbauflächen 
weitere attraktive Sport-, Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten zu schaffen. Zum Beispiel 
könnten weitere Flächen zum Crossgolfspielen ausgewiesen oder Bereiche für den 
Modellauto- und Modellflugzeugsport bereitgestellt werden. Andere mögliche Nutzungen 
stellen eine BMX-Cross-Strecke sowie eine Skateranlage dar. Eine solche Freizeit- und 
Erholungsnutzung wurde von der Politik bereits beschlossen. Um die Ziele der 
Samtgemeinde auch im Flächennutzungsplan zu verankern, wird derzeit die 49. 
Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Die Änderung betrifft unter anderem 
die künftigen Abbauflächen, für die die Firma Mehrtens das Raumordnungsverfahren 
beantragt hat. Infolge der Änderung werden die bisher als Fläche für die Landwirtschaft 
gekennzeichneten Bereiche zukünftig als Grünfläche mit den Zweckbestimmungen 
ĂParkanlageñ, ĂSpielplatzñ und ĂSportplatzñ, ¿berlagert mit einer Flªche f¿r MaÇnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
dargestellt. Durch eine textliche Darstellung wird zudem geregelt, dass die dargestellten 
Nutzungen erst nach Beendigung der Bodenabbautätig erfolgen sollen. Eine 
Folgenutzung, die ausschließlich Entwicklungen im Sinne des Naturschutzes sowie eine 
landwirtschaftliche Nutzung vorsieht, liegt aus den oben genannten Gründen daher nicht 
im Interesse der Samtgemeinde Hagen.    
 

        
 
 
 
 



Erholung und Fremdenverkehr 
 
Aus regionalplanerischer Sicht wird abschließend darauf hingewiesen, dass das 
Untersuchungsgebiet derzeit nicht innerhalb eines Vorrang- oder Versorgungsgebietes 
für Erholung oder Fremdenverkehr liegt (RROP 2002). Aus diesem Grund wird im 
Erläuterungsbericht zunächst zu Recht darauf verwiesen, dass Standorte mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe für Erholung oder Fremdenverkehr innerhalb des 
Untersuchungsgebietes nicht vorhanden sind. Standorte mit diesem 
Entwicklungsaufgaben sind nach derzeitigem Stand des RROP in Wulsbüttel, Hagen 
Sandstedt und Rechtenfleth vorgesehen.  
 
In diesem Zusammenhang wird aber vorsorglich darauf hingewiesen, dass der 
Landkreis Cuxhaven derzeit die Neuaufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms betreibt. Die Samtgemeinde Hagen wird diesbezüglich 
unter anderem anregen, den Planungsbereich der 49. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hagen als Standort mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe bzw. als regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkt 
auszuweisen. Dieses Gebiet bietet sich  insbesondere für eine naturorientierte 
Freizeitnutzung an, da es sich im Übergangsbereich zwischen Marsch und Geest 
befindet und somit sehr unterschiedliche Naturräume umfasst, die sich durch ein sehr 
abwechslungsreiches Landschaftsbild und eine vielfältige Natur auszeichnen. Zudem 
weist das Gebiet unterschiedliche kulturhistorisch bedeutsame Elemente und 
Gebäude, wie zum Beispiel die Burg zu Hagen, mehrere Hügelgräber, alte 
Wallheckensysteme und historische Mühlenstandorte, auf, die einen besonderen 
Erlebniswert haben. Für die Ortschaften Kassebruch und Driftsethe sind zudem in den 
vergangenen Jahren Dorferneuerungskonzepte erarbeitet worden, die sich bereits mit 
dem Thema Naherholung und Tourismus auseinander setzen und damit bereits 
Grundlagen für eine naturorientierte Freizeitnutzung bieten.  
 

 

 


